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Entsprechend § 31 UVgO i. V. m. §§ 123, 124 GWB erkläre/n ich/wir: 

 

Weder ich/wir noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist (§ 123 
Abs. 3 GWB), sind in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt wegen: 

 

- § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer 
Vereinigungen), § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

- § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 

- § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Ge-
meinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften 
oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

- § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europä-
ischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

- § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgeset-
zes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 
Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes 
über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Be-
diensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,  

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung aus-
ländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), 

- § 370 Abgabenordnung (AO), auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit 
sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haus-
halte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet 
werden, 

- Verstoßes gegen entsprechende Strafnormen anderer Staaten. 

 

Zu § 124 GWB erkläre/n ich/wir, dass: 
 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nachweislich gegen gel-
tende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

2. das Unternehmen zahlungsfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens weder ein In-
solvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröff-
nung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und das Unter-
nehmen sich weder in Liquidation befindet noch seine Tätigkeit eingestellt hat, 

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Ver-
fehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird, 
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4. das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder be-
wirken, 

5. kein Interessenskonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Per-
son bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

6. das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öf-
fentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge ge-
führt hat, 

7. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine schwer-
wiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat, 

8. das Unternehmen  

a) nicht versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzu-
lässiger Weise zu beeinflussen, 

b) nicht versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 
Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 

c) keine fahrlässigen oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die 
die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 
könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 

Zudem erkläre/n ich/wir:  
(Die zutreffende Aussage ist anzukreuzen und ggf. zu begründen.) 

 
 Gegen mich/uns ist  

 
 ein Ermittlungsverfahren 
 
 ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 

 
wegen einer Zuwiderhandlung gegen gesetzliche Vorschriften anhängig, die als 
schwere Verfehlung im Sinne des § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB einzustufen sein könnte. 

Hinweis: Die genauen Umstände sind im Folgenden darzulegen und zu begründen*. 

 

 

 

 

  *ggf. auf gesonderter Anlage 
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 Gegen mich/uns ist kein Ermittlungs- und /oder Ordnungswidrigkeitenverfahren im 
oben genannten Sinne anhängig. 

 

 

Mir/uns ist bewusst, dass wissentlich falsche Angaben in der vorstehenden Erklärung 
meinen/unseren Ausschluss von der Auftragserteilung gemäß § 31 Abs. 1 UVgO i. V. m. 
§ 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB zur Folge haben können. 

 

 

________________, den________ 

       (Ort)   (Datum) 

 

______________________________              ______________________________ 

       (Unterschrift)         (Firmenstempel) 


